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Schwieriges Thema. Zumal es genehmigungsfreie (trotzdem anzeigepflichtige) und
genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten gibt.
Ablieferungspflicht besteht m.W. nur, falls der Arbeitgeber der Nebentätigkeit aus den
öffentlichen Dienst stammt. Dabei gibt es auch noch feine Unterschiede zwischen
Vortragstätigkeiten und unterrichtlichen Tätigkeiten.
Schriftstellerische und künstlerische Tätigkeiten sind grundsätzlich genehmigungsfrei, müssen
jedoch auf dem Dienstweg formlos "angezeigt" werden.
Zu den schriftstellerischen und künstlerischen Tätigkeiten gehört auch die Vermarktung der
eigenen Werke.

Einige Verordnungen und Erlasse der Länder und Infos von Lehrerverbänden zum Thema hab'
ich hier gesammelt:

https://www.autenrieths.de/steuer.html#nebenjob

1https://www.lehrerforen.de/thread/66413-nebent%C3%A4tigkeit-beamte-lehrer-nrw/?postID=834520#post834520
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